
Ecke, die sich offenbar bedrängt 
fühlt. Oder besser noch mit der 
Aussage in der Verfassung der DDR 
Artikel 27 Absatz 1 von 1968: «Jeder 
Bürger der Deutschen Demokrati-
schen Republik hat das Recht, den 
Grundsätzen dieser Verfassung sei-
ne Meinung frei und öffentlich zu 
äussern. Niemand darf benachtei-
ligt werden, wenn er von diesem 
Recht Gebrauch macht». Noch schö-
ner die Aussage von Artikel 22 Ab-
satz a der Kairoer Erklärung der 
Menschenrechte im Islam, unter-
zeichnet von 58 Staaten: «Jeder 
Mensch hat das Recht auf freie Mei-
nungsäusserung solange er nicht 
die Grundsätze der Sharia verletzt.» 
Gut zu wissen, dass Frau Quaderer, 
als kompetente Chefredaktorin des 
«Volksblattes», mit der neuen Regel-
anpassung im Bereich von Leser-
briefen über gutes und schlechtes 
Niveau zu entscheiden im Stande ist 
und damit Gutmenschen, die sich 
offenbar an Leserbriefschreibern 
stören, beruhigen kann.

Ulrich Hoch,
Grüschaweg 11, Triesenberg

AHV-Revision
«Mit Bedacht
und ohne Hektik
vorgehen»
Die AHV ist eines der grossen Sozi-
alwerke unseres Landes. Dieses So-
zialwerk ist die wichtigste Säule un-
serer Altersvorsorge. Bei einer Revi-
sion ist daher mit Bedacht und oh-
ne Hektik vorzugehen. Blinder Akti-
onismus oder gar Panikmache sind 
nicht zielführend.
Es darf festgehalten werden: Unsere 
AHV ist kerngesund und sie ist kein 

Sanierungsfall. Es gibt wohl nur we-
nige Länder, wo die Renten so si-
cher sind wie bei uns. Es stellt sich 
unweigerlich die Frage: Braucht es 
denn diese Debatte zu einer lang-
fristigen Sicherung unserer AHV-
Renten überhaupt? Der Liechten-
steiner Seniorenbund meint: Ja. Es 
sind im Wesentlichen zwei Gründe, 
welche bei der langfristigen Siche-
rung der AHV-Renten berücksich-
tigt werden müssen.
1. Die demografische Entwicklung: 
Seit 2003 sind die Ausgaben der 
AHV höher als die Prämieneinnah-
men; eine Folge der demografi-
schen Entwicklung. Die Anzahl der 
Rentenbezüger wird in den nächs-
ten Jahren stark anwachsen. Es 
wird also auch in Zukunft immer 
weniger möglich sein, die Renten 
nach dem Umlageprinzip zu finan-
zieren.
2. Der Staatsbeitrag: Bis ins Jahr 
2017 ist der Beitrag, den das Land 
Liechtenstein an die AHV ausrich-
tet, gesetzlich geregelt. Im Rahmen 
der letzten AHV-Revision konnte im 
Landtag in der Frage zur Höhe des 
Staatsbeitrages an die AHV keine 
Lösung erzielt werden. Tatsache ist 
daher, dass ab 2018 keine gesetzli-
che Regelung darüber besteht, wie 
hoch der Staatsbeitrag sein soll. Ja 
noch schlimmer, wenn der Landtag 
in dieser Legislaturperiode keinen 
gegenteiligen Entscheid fällt, gibt es 
ab 2018 keinen Staatsbeitrag mehr 
für die AHV. Das wäre in der Tat die 
grösste Gefahr für die langfristige 
Sicherung der AHV-Renten.
Der Liechtensteiner Seniorenbund 
hat die Absicht, in den kommenden 
Wochen seine Position zum Thema 
AHV-Revision in verschiedenen Fo-
rumsbeiträgen in der Landespresse 
darzulegen. Es ist wichtig, dass 
über ein so wichtiges Thema öffent-

lich debattiert wird. Dem Senioren-
bund ist es auch ein Anliegen, dass 
Landtag und Regierung sich für 
diese Revision genügend Zeit neh-
men.

Vorstand des
Liechtensteiner Seniorenbunds

In eigener Sache
Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-
fe» einer Planung bedarf, bitten wir 
unsere Leser, sich möglichst kurz 
zu halten und als Limite eine maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) zu respektie-
ren. Die Redaktion behält es sich in 
jedem Fall vor, Zuschriften nicht zu 
publizieren und kann darüber keine 
Korrespondenz führen. Wir bitten 
darum, uns die Leserbriefe – inklu-
sive der vollen Anschrift des Unter-
zeichners – bis spätestens 16 Uhr zu-
kommen zu lassen. Für die Rubrik 
«Forum» gilt, die 3000-Zeichen-
Marke nicht zu überschreiten.
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